
 

 

 

 

Eich- und Befundprüfungsgebühren für Wasserzähler 

Festentgelt für Konformitätsbewertung 
 

 

am 01.01.2026 ist die: „Gebührenverordnung zum Mess- und Eichwesen (MessEGebV)“ in Kraft getreten,  
veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2025 Teil I Nr. 321, ausgegeben zu Bonn am 12.12.2025. 
Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Eich-, Befundgebühren sind gesetzliche Gebühren  
und deshalb nicht skontier- oder rabattfähig. Sie ändern sich mit der jeweils gültigen Gebührenordnung. 
Die Nebenkosten können sich im laufenden Jahr 2026 ändern.  
 

 
Preisliste gültig ab 01.01.2026 

 
 

Messgeräte für die Volumenmessung von strömendem kaltem und warmem Wasser 

Q3 Eichung Befundprüfung 
Nebenkosten 

 Befundprüfung 
Messtechnische 

Prüfung 

m³/h EUR/Stück EUR/Stück EUR/Stück EUR/Stück 

1,0 - 10 14,40  143,30  34,98 92,16 

bis 16 20,10  143,30  34,98 108,65 

25 - 63 93,20  416,60  86,92 149,75 

100 - 160 188,50  416,60  121,90 282,75 

bis 250 274,10  554,00  143,10 411,25 

bis 400 *  *  177,02 512,40 

bis 630 *  *  225,78 840,00 

bis 1000 *  *  257,58 * 

* nach Aufwand 

 

Verbundwasserzähler 

Q3 Eichung Befundprüfung 
Nebenkosten 

 Befundprüfung 
Messtechnische 

Prüfung 

m³/h EUR/Stück EUR/Stück EUR/Stück EUR/Stück 

25 - 63 206,00  529,90  171,72 298,00 

100 - 160 301,00  529,90  220,48 460,50 

250 389,60*  *  249,10 594,40 

>250 457,10*  *  * 625,65* 

* nach Aufwand 

 

Ausstellen einer Eich-, Konformitätsbescheinigung ohne Werte 32,40    EUR/Stück 

 pro Wert zusätzlich 6,20 EUR/Stück 

 

 

 


